
Jagowstrasse 35 

Beschädigtes Vorderhaus nach dem 2.Weltkrieg

                                                                                        Das Haus war lange Jahre im Besitz der 

                                                                                        Familie Wieske, und nach dem Tod von 

                                                                                        Frau Wieske ging es in den Besitz ihres 

Ehemannes Herrn Weiland über, der 2017 verstarb. Seine Tochter erbte das Haus, wollte dieses 

aber schnell in gute Hände abgeben und verkaufte es in der Hoffnung, einen sozialen Eigentümer 

gefunden zu haben, an die Wisser Immobilien GmbH. Diesen Eindruck vermittelte das SPD Mitglied 

Claus Wisser (WISAG, Wisser AG), einer der reichsten Frankfurter. Doch 

bevor das Haus offiziell in seinen Besitz überging, entschied er sich gegen 

eine Sanierung und für einen Weiterverkauf über die Firma Best Place. 

Der Verkauf erfolgte schon bevor es an ihn überschrieben wurde und wurde 

dann mit dem erfolgten Eigentumsübergang an die Wisser Immobilien GmbH 

direkt an die Jagowstraße 35 Immobilienverwaltungs GmbH, 

Berlin übertragen. Hinter dieser GmbH stehen nach Auskunft 

z.B. von Northdata als Geschäftsführer Dieter Semmelmann und 

Florian Fischer, die beide im Musikgeschäft tätig sind. 

Vom vor 1910 erbauten Gebäudekomplex

wurde im Krieg das Vorderhaus stark 

beschädigt und anschließend nur noch bis 

zum 2. OG wieder hergestellt.

Auch im Hinterhaus wurde durch die 

Bombardierung der Dachbereich und das 

4. OG beschädigt.

Die Jagowstrasse 35 (gelb umrahmt) heute. 

Claus Wisser 
Quelle: https://www.fr.de/bilder/2017/06/30/11078178/185534876-970530-3ba7.jpg

Dieter Semmelmann                  Florian Fischer und Frau
Quellen: h�p://www.tut-ausstellung.com/team/dieter-semmelmann und 

Gala (h�ps://image.gala.de/22840106/t/11/v6/w1440/r1.5/-/florian-fischer-sarah-connor.jpg)



Vor dem 2. Verkauf 
Doch vor der Übergabe an die Jagowstrasse 35 GmbH fand eine zweiwöchige Entrümpelung statt.

Der alte Eigentümer hatte die Angewohnheit alles was im Haus entfernt wurde im Haus zu 

entsorgen: Im Hof (bepflanzte Schuttberge), im Keller und auf dem Dach. Diese Altlasten wurden 

in einer kurzfristig angekündigten Aktion entsorgt, aber....

...unter massiver Staubbelastung bis in die Wohnungen und unter teilweiser Zerstörung des Hofs 

und seiner Vergetation. 



Nach dem 2. Verkauf 
Nun im Besitz der Jagowstraße 35 Immobilienverwaltungs GmbH passierte erst mal wenig. Die 

Mieter wurden nicht einmal informiert wohin jetzt die Miete zu überweisen ist. Mietrückstand kann 

jedoch ein Kündigungsgrund sein.

Nach mehreren Anschreiben an die Eigentümer, die nicht beantwortet wurden, versuchte ein 

Bewohner direkt an der Adresse der Firma die Kontonummer zu erfahren. Erst beim dritten 

Versuch traf er dort jemanden an. An der damaligen Adresse am Ku’damm hat Herr Fischer alle 

seine Firmen gebündelt, und er war ganz erstaunt, einen Mieter an der Tür anzutreffen. Er 

versprach, dass die Mieter von der Verwaltung bald in formiert würden. Er sagte auch auf 

Nachfrage, dass die Immobilie eine längerfristige Investition für seine Kinder sei.

Inzwischen erfuhren wir aber, dass die Teilungserklärung, d.h. die Erlaubnis der Aufteilung in 

einzelne Eigentumswohnungen zum Weiterverkauf am 3.12.2020 beantragt und am 10.1.2021 

genehmigt wurde.

Das Haus wurde ab nun völlig vernachlässigt abgesehen von einer wöchentlichen Flurreinigung. 

Während der ersten Monate ereignete sich in einer leerstehenden Wohnung im EG ein 

Wasserschaden durch einen geplatzten Durchlauferhitzer. Das Wasser strömte im Keller von der 

Decke, und von der alarmierten Hausverwaltung wollte zum Freitag Abend niemand mehr vorbei 

kommen. Es hieß die Mieter sollten doch die Wasserversorgung abdrehen. Und dann das 

Wochenende ohne fließend Wasser ausharren?! Nach hartnäckiger Intervention kam dann doch 

jemand und drehte in der leerstehenden Wohnung das Wasser ab.

Im Durchgangsbereich entwickelte sich auch ein Wasserschaden, wohl aufgrund eines defekten 

Abflussrohrs. Die Ursache besteht bis heute und ist aktuell nur oberflächlich verputzt worden. 

Oktober 2020 Mai 2023 (oben) Mai 2023 nach Schönheitsreparatur

angrenzende 
Wohnung



Der für ein gesundes Auge nicht zu übersehende Wasserschaden im vorderen Durchgang wurde

mehrfach an Hausverwaltung und Bauamt gemeldet.

laut Schreiben von Hrn. Friderichs (Rechtsanwalt des Hausbesitzers) an den 
Mieterverein und mich führten Sie am 22. März eine Ortsbegehung mit dem 
Architekten, Hrn. Lewe und Hrn. Friederichs durch, woraufhin der Anwalt 
mir mitteilte, dass die gemeldeten Mängel nicht bestehen würden. 
Deswegen bitte ich Sie, folgende Mängel nochmal in Augenschein zu nehmen:
 
Im Flur des Vorderhauses gibt es einen großen Wasserschaden, der von einem 
leckenden Rohr aus der Wohnung im 1. OG links kommt (angehängtes Foto 
zeigt den Zustand, der inzwischen oberflächlich kaschiert wurde, während aus 
dem defekten Rohr weiterhin Wasser durchsickert). Das Rohr wurde bis 
heute nicht repariert, sondern nur das Loch in der Decke des Flures mit 
Bauschaum gefüllt. Die Mieterin der  betreffenden Wohnung hat das defekte 
Rohr aktuell nochmal der Hausverwaltung gemeldet. Daraufhin kam ein 
Handwerker vorbei, der nur die Badewanne abdichtete, ohne aber das Rohr 
abzudichten. Das Problem vergrößert sich weiterhin.

Im Rahmen einer kleinen Anfrage unter 1. a ist zu lesen

Die Antwort erstaunt angesichts des sich
weiter vergößernden Wasserschadens und 
der Beeinträchtigung der Bausubstanz
umso mehr:

Aus einer E-Mail einer Mieterin an die Bauaufsicht

https://vision2035.ch/fr/wer-kennt-biel-wirklich-montagsbild-nr-6/

Dabei kann ein Hausbesitzer auch 
konstruktiv mit Wasserfällen umgehen, 
wie hier abgebildet:



Lebensgefahr inklusive
Für die Arbeiter, welche die nicht 
abgeklemmte Elektrik freilegten 

400 V!

Für Bewohner die Glück hatten, dass ein morscher Balken nicht bis in ihre Wohnung durchrauschte:

Die Abstützung von angrenzenden morschen
Balken erfolgte erst auf Intervention der 
Hausbewohner.
Der bestellte Gutachter hatte diese Gefahr 
offensichtlich nicht erkannt.

Weitere Gefährdung der Bewohner:

Über einer bewohnten Wohnung liegen immer 
noch Schuttlasten auf den nicht tragfähigen 
Schalbrettern der Bodenkonstruktion.



Jagowstr. 35, 10555 Berlin: nicht 
vorschriftsmäßig geführte Baustelle, 
Umweltbelastung
Von: Baulaerm@SenUMVK.berlin.de
An: post@gaertner-architekten.com, info@schwarzer-hausverwaltung.de
CC: si-si@gmx.de, armin.dadgar@ovgu.de, bernd.tretau@freenet.de
Datum: 03.06.2022 15:02:33

Sehr geehrter Herr Lorenzo, sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Damen und Herren von der Hausverwaltung 

bei einer ordnungsgemäß geführten Baustelle würde ich mich auf Ihre Baustelle im Dachgeschoss und in 
anderen Teilbereichen des Gebäudes beziehen. Durch die Zustände vor Ort angesichts des umfangreichen 
Bildmaterials muss ich aber feststellen, dass komplette Bereiche des Gebäudes einschließlich der 
Durchgänge, Treppenhäuser und Innenhof Ihrerseits als Baustelle genutzt werden. Dieses Vorgehen 
widerspricht den unmittelbar geltenden Vermeidungs- und Minimierungspflichten des 
Baustellenbetreibers aus § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz, deren Einhaltung auch Sie als 
Bauleitung bzw. als Hausverwaltung und damit als Vertreter des Bauherren mitverantworten. 

Die Gesundheitsrisiken, die durch Feinstaub verursacht werden, sind Ihnen bekannt. Ich darf dennoch auf 
die Handlungsanleitung der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft hinweisen, vgl. 

https://www.staub-war-
gestern.de/downloads/Handlungsanleitungen/Staub_bei_Abbruch_und_Rueckbauarbeiten.pdf 

Im sichtbaren Staub sind regelmäßig auch Anteile von Feinstaub enthalten. Ich gehe davon aus, dass Sie 
umgehend für entsprechende Staubschutzmaßnahmen in den unmittelbaren Arbeitsbereichen 
(insbesondere staubsichere Schleusen/Vorhänge, die geschlossen gehalten werden) und bei den 
Materialbewegungen sorgen. Soweit Schuttrutschen (wie zum Innenhof) genutzt werden, müssen diese in 
ein Gefäß führen, das durch eine staubdichte und um das Gefäß herum staubsicher festgezurrte Plane 
abgedeckt ist, so dass durch das abgelassene Material keine unnötigen Staubimmissionen verursacht 
werden -  anders als auf dem Bildmaterial anbei.   

Als fortdauernde Staubquelle sind die Staubverunreinigungen in allen betroffenen Durchgangsbereichen 
einschließlich der Treppenhäuser mittels Staubsauger oder durch andere geeignete Maßnahmen zu 
entfernen. Neu auftretende Verunreinigungen sind unverzüglich ebenso zu entfernen. 

 

Bei einer erforderlichen Ortsbesichtigung meiner Behörde kann eine Gebühr jeweils bis zu 1.250,- Euro 
anfallen.  

Ich bitte Sie um umgehende Bestätigung und Mitteilung, bis wann Sie entsprechende Maßnahmen 
ergreifen. 

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Dr. Dirk Liebrecht 

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, 

Verbraucher- und Klimaschutz

Abt. I Umweltpolitik, Abfallwirtschaft, Immissionsschutz – I C 1

Brückenstraße 6 | 10179 Berlin

Tel. +49 (0)30 9025-2166 | Fax +49 (0)30 9025-2929

dirk.liebrecht@senumvk.berlin.de

Hinweis zur Information zum Datenschutz nach Art. 13 und 14 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO):

www.berlin.de/sen/uvk/service/formulare/datenschutz/
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Der tägliche, fast hoffnungslose Kampf gegen den Staub: Nur nach hartnäckigem Betreiben der
Mieter wurden zumindest vor den zu entkernenden Wohnungen die vorgeschriebenen 
Staubschutzvorhänge angebracht, welche jedoch bald zerschlissen waren. Die Mieter mussten 
ihre Wohnungen selber mit Vorhängen schützen. Die Reaktion des Architekten auf den 
vorgeschriebenen Staubschutz: “Warum diese Maßnahmen jetzt...”, siehe Korrespondenz rechts 

Feinstaub bis in die Wohnung hinein

Zerschlissener 
Staubschutz

vor entkernter 
Wohnung

Fünf Monate Horror Entkernung

Von: Artur Gärtner <ag@gaertner-architekten.com> 
Gesendet: Mittwoch, 8. Juni 2022 14:35
An: SenUMVK Abt. I Baulärm <Baulaerm@SenUMVK.berlin.de>; Bertz, Udo 
<Udo.Bertz@lagetsi.berlin.de>
Cc: SCHWARZER Haus- & Grundbestitzverwaltung <info@schwarzer-hausverwaltung.de>
Betreff: JAG_35 | unsere Telefonate

 

Sehr geehrter Herr Dr. Liebrecht, sehr geehrter Herr Bertz, 

Im Nachgang an unsere jeweils ausführlichen Telefonate (mit Herrn Bertz bereits gestern) hier 
nochmals zusammenfassend der Stand der Dinge:

Unser Büro erarbeitet derzeit Baugenehmigungsunterlagen für den Rück- und Neubau des 
Vorderhauses mit Tiefgarage, den Ausbau des Dachgeschosses, den Anbau von Balkontürmen, 
der Neuanlegung der Hofanlagen und der Sanierung zahlreicher, leerstehender Wohnungen. Die 
Bauantragsunterlagen sind mit den zuständigen Behörden vorabgestimmt und werden 
voraussichtlich diesen Monat eingereicht. Es ist davon auszugehen, dass eine Baugenehmigung 
spätestens bis Ende diesen Jahres erteilt werden wird. Grundsätzlich werden erst im neuen Jahr 
Baumaßnahmen zu erwarten sein, zumal die komplexen Maßnahmen - neben der 
Baugenehmigung - unter Einbeziehung der diversen Fachplaner auch eine entsprechende 
Detailplanung voraussetzen.

Die aktuell am Objekt durchgeführten Maßnahmen betreffen lediglich planungsvorbereitende 
Maßnahmen. Ein Holzschutz-Sachverständiger war bereits im Objekt und bat um Freilegung 
der Deckenbalken, auch in den leerstehenden Wohnungen, um die konstruktive Bausubstanz 
umfänglich in Augenschein nehmen zu können. Die Durchführung der Maßnahmen 
insbesondere in den Wohnungen haben wir uns von der Stadtplanung, Bauaufsicht sowie 
Wohnungsaufsicht freigeben lassen, diese Maßnahmen sind nicht anzeigepflichtig.

Warum diese Maßnahmen jetzt, wenn doch erst im kommenden Jahr gebaut werden soll? 
Nur mit Kenntnis zur Bestandssubstanz können die anstehenden Maßnahmen geplant werden -  
also entschieden werden, ob bestehende Konstruktionen erhalten und saniert oder vollständig 
rück- und bspw. als anorganische Decken einzubauen sind (das Gebäude ist in einem desolaten 
Zustand). Das bedeutete völlig unterschiedliche Ausführungsarten, die - wenn erst mit 
Baubeginn geprüft werden würde - aufgrund der zunächst notwendigerweise durchzuführenden 
Planungen enorme Verzögerungen und Kostensteigerungen führten. Im DG sind die Balken und 
diverse -köpfe bereits freigelegt, der Sachverständige war zum Untersuchen da und wird seinen 
Bericht in den nächsten Wochen überstellen. Hierbei geht es vorwiegend um holzzerstörende 
Insekten, Nagekäfer, Schwämme und dergleichen. Nun stehen die Freilegungsarbeiten in den 
Wohnung zwecks gutachterlicher Untersuchung an. 

Bei der letzten Begehung vergangenen Donnerstag war der Hof mit Wasser abgespritzt gewesen, 
das Treppenhaus im Gartenhaus allerdings noch nicht baugereinigt. Die Firma wurde 
angewiesen, dies nachzuholen und es ist davon auszugehen, dass dem zwischenzeitlich Folge 
geleistet wurde. Eine Frist wurde zu heute gesetzt. Regelmäßigen Gebäudereinigungsarbeiten - 
in Baustellenbetrieb immer deutlich höher als im Normalbetrieb - sind jedoch weiterhin über die 
Hausverwaltung zu veranlassen, genauso Reparaturen, die regelmäßig ein Hausmeister oder 
dergleichen erledigt. 

Gestern früh hatten wir das beauftragte Gewerk zudem gebeten, die Arbeiten in den Wohnungen 
zunächst zu pausieren, bis die aktuellen Missverständnisse oder mögliche Missstände mit Ihnen, 
dem Bauherrn und der Verwaltung geklärt sind. Herrn Bertz vom Referat Arbeitsschutz am Bau / 
III E 17 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin, mit 
dem wir ebenfalls in Kontakt stehen (wir cc), wird vom SigeKo- Beauftragten (Fa. Thurm) 
kurzfristig eine Baustellenvorankündigung erreichen. Weiterhin erwarten wir kurzfristig 
Rückmeldung des SiGeKo- Beauftragten, welche Maßnahmen für die noch anstehenden Arbeiten 
in den Wohnungen aus seiner Sicht erforderlich sind. Selbstverständlich werden wir dessen 
Hinweise und Empfehlungen entsprechend veranlassen.

Sie stellen fest, dass die gesamte Liegenschaft als Baustelle genutzt wird bzw. als solche genutzt 
würde, was u.E. nicht ganz zutrifft und was ich Ihnen am Telefon erläutert hatte. Zum Einen ist 
nur der oberste Treppenhausbereich im TH des Gartenhauses genutzt worden, zum Anderen sind 
die aktuell im Hof befindlichen Holzteile nur temporär zwischengelagert, um Baumischabfälle 
aus ökologischen und ökonomischen Gründen zu vermeiden. Durch unsere gestern angeordnete 
Pausierung der Arbeiten wird das Material dort jetzt natürlich noch liegenbleiben -wir gehen aber 
dahinaus, dass wir hier kurzfristig weiterarbeiten lassen werden und das Material dann auch 
umgehend entsorgt wird. Ob und wann eine Ortsbesichtigung Ihrerseits notwendig ist vermag 
der SiGeKo- Beauftragte ggf. am besten einzuschätzen - insofern wäre eine Kontaktaufnahme 
Ihrerseits mit diesem oder uns im Vorfeld zu einem möglichen geplanten Ortstermin 
abzustimmen. Wir werden das Gewerk - wie von Ihnen angesprochen - bitten, diese sich aktuell 
im Hof befindlichen Teile kurzfristig mit einer Plane abzudecken und mittels Flatterband 
kenntlich zu machen.  

Wir werden nun die Baustellenvorankündigung seitens SiGeKo- Beauftragten an Herrn Bertz 
abwarten und in Rücksprache mit Ihnen den Fortgang der Freilegungsarbeiten in den WEs 
eintakten. Wir gehen davon aus, dass dies bereits in der kommenden Woche sein wird, die noch 
ausstehenden Arbeiten dauern dann noch rund 4-5 Wochen an.

Viele Grüße!

AG

 

 

Komplettentkernung bis auf die Balken 

https://www.staub-war-gestern.de/downloads/Handlungsanleitungen/Staub_bei_Abbruch_und_Rueckbauarbeiten.pdf
https://www.staub-war-gestern.de/downloads/Handlungsanleitungen/Staub_bei_Abbruch_und_Rueckbauarbeiten.pdf
mailto:dirk.liebrecht@senumvk.berlin.de
https://www.berlin.de/sen/uvk/service/formulare/datenschutz/


Fünf Monate Horror Entkernung
Die Beräumung des Schutts durch den Vorbesitzer war nicht ausreichend:
Mit der Ankündigung “Offenlegungsarbeiten auf dem Dachboden” machen zu wollen ging es los, 
kurz darauf folgte eine Ankündigung der Entkernung der restlichen Wohnungen. 
Erst wurde der Schutt staubend durch die Flure getragen, dann extrem staubend mit Schuttrutsche.

Nach vielen Schreiben und unter Hinzuziehung des Arbeitsschutzes dann immerhin ein Schuttlift,
der Dreck bleibt aber immer noch unerträglich

Da muss man durch Der tägliche Staubnebel



Schreiben der Mieter 
an die Eigentümer

An

 

Jagowstraße 35 Immobilienverwaltungs

 

GmbH

 

F. Fischer und D.

 

Semmelmann

 

Potsdamer Str. 72

 

10785

 

Berlin

                

12.09.2022

 

 

 

 

Jagowstraße

 

35: Vorschläge von

 

der Mieterschaft bezüglich der geplanten Sanierung

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Fischer, 

 
sehr geehrter Herr Semmelmann,

 

 in der Jagowstr. 35 in Moabit haben 21 Menschen ihr Zuhause, darunter auch
 

5 Kinder und Jugendliche. 
 

Die meisten von uns wohnen schon sehr lange hier, die Hälfte zwischen 12 und 30 Jahren. Wie wir Ihnen 

bereits im November 2021 geschrieben hatten, würden wir uns sehr freuen, wenn das Haus unter Ihrer 

Führung eine positive Zukunft hat.
 

 

Wir möchten Ihnen gerne zwei Vorschläge machen, wie die geplante Sanierung so durchgeführt werden 

könnte, dass sowohl Sie als Eigentümer wie auch wir als Mieterschaft damit zufrieden sein können:

 

1.

 

Eine Möglichkeit ist, die Mieter in bereits sanierte Wohnungen umzusetzen und anschließend 

wieder in ihre alten

 

Wohnungen

 

zurückzulassen

 

auf der Grundlage ihrer bestehenden Verträge.

  

2.

 

Ein andere Möglichkeit ist, ausschließlich die leeren Wohnungen zu sanieren und somit um die 

belegten Wohnungen herum zu sanieren . 

 

 

Diese beiden Varianten sind bereits in vielen anderen zu sanierenden Häusern zum Einsatz gekommen 

und haben für eine

 

friedliche Sanierungsphase gesorgt.

 

Beide Vorschläge sind im Einklang mit dem Mietrecht und der bestehenden Rechtsprechung, so dass 

hierbei keine rechtlichen Auseinandersetzungen zu erwarten wären. Über Vorschläge Ihrerseits und ein 

lösungsorientiertes Gespräch würden wir uns sehr freuen.

 

 

Wir bitten Sie um eine Rückmeldung zu unseren Vorschlägen bis zum 27.09.2022

 

und verbleiben

 

mit freundlichen Grüßen

 

An

 

Herrn Fischer und Herrn Semmelmann

 

Jagowstraße 35 Immobilienverwaltung GmbH

 

Kurfürstendamm 187

 

10707 Berlin

 

 

             

November 2021

 

 

 

Jagowstraße

 

35: Ein Stück Berlin bewahren

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Fischer, 

 

sehr geehrter Herr Semmelmann,

 

 

wir sind

 

die Mieterinnen und Mieter des Hauses in der Jagowstraße

 

35.

 

Wir sind 23

 

Personen, davon 5 

Kinder und Jugendliche, aus insgesamt 8 verschiedenen Ländern: Ägypten, Cuba, Deutschland, Kroa�en, 

Mazedonien, Türkei, Venezuela und Vietnam. Die meisten von uns wohnen schon sehr lange hier, die 

Häl�e zwischen 12 und

 

30

 

Jahren.  

 

 

Seit dem Jahr 2017 hat das Haus drei Mal den Besitzer gewechselt. Seit 2020 werden

 

Ihre Namen als 

Geschä�sführer der Jagowstraße 35 GmbH geführt. Wir würden uns sehr freuen, wenn das H aus unter 

Ihrer Führung eine posi�ve Zukun� hä�e.

 

 

Denn bisher ist es so, dass

 

sich der Zustand des Hauses zusehends verschlechtert und wir keinerlei 

Informa�onen darüber haben, ob bauliche Maßnahmen geplant sind. Die Häl�e

 

der 30

 

Wohnungen 

steht leer. In einer der leerstehenden Wohnungen lief unbemerkt Wasser aus einem Durchlauferhitzer, 

das bis in den den Keller vordrang.
 

Wären die leerstehenden Wohnungen vermietet, würden solche 

Havariefälle schneller auffallen, es gäbe eine durchgängige Beheizung im Winter, weniger 

Schimmelbildung an kalten Wänden und  weniger Befall durch Schädlinge wie Mäuse, die sich ungestört 

in leerstehenden Wohnungen vermehren.
 

 

In den letzten zwei Jahren sind drei weitere Mietparteien ausgezogen und die Wohnungen wurden nicht

 

wieder vermietet, trotz zahlreicher Nachfragen aus dem Freundeskreis der Altmieter.

 

 

Der Vorteil des hohen Leerstandes ist, dass eine Strangsanierung möglich wäre, so dass die Altmieter 

umgesetzt

 

werden könnten, um danach wieder in ihre alten Wohnungen zurückzukehren. Aktuell steht 

ein vollständiger Strang über vier Stockwerke im Hinterhaus leer. 

 

 

Abgesehen von solchen Großprojekten gibt es noch zwei

 

kleine, aber dringende Baustellen, die wir 

Ihnen zur Kenntniss bringen wollen: 

 

Es handelt sich um zwei Undich�gkeiten von Abwasserrohren, eine 

davon im Hinterhaus und eine im Vorderhaus. Beide bestehen schon lange

 

und zeigen sich in den 

Hausfluren durch ste�g wachsende Feuch�gkeitsflecken und Mauerrisse.

 

  

Bekanntlich führt

 

die Corona-Pandemie

 

zu Verzögerungen im Baugewerbe. Vielleicht haben Sie ja 

dennoch für das Jahr 2022 Pläne für das Haus. Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns mitteilen 

könnten, wie es mit dem Haus weitergeht.

 

 

Wir wohnen gerne hier und wissen die unterstützende Mietergemeinscha�, wie sie über die Jahre 

entstanden ist, zu schätzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dieses gewachsene Stück Berlin 

bewahren wollen.

 

 

Über Nachfragen und Rückfragen von Ihnen würden wir uns freuen.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

 

 

 

 

 

 

Keine Reaktion der Eigentümer



Abriß oder Erhalt?
Abriss als Ausnahme
Konzept des Berliner Mietervereins für eine strengere Regulierung von Abrissen im 

Berliner Zweckentfremdungsrecht sowie der Bauordnung

Berlin, den 11.01.2023
(…)

Wie lässt der typische „Weg zum Abriss“ sich grob skizzieren?
Phase 1: Privatpersonen/Erbengemeinschaften bewirtschafteten das Haus 

jahrzehntelang im

Familienbesitz. Das Haus ist gepflegt, vereinzelt Modernisierungsmaßnahmen, vor 

allem innen.
Phase 2: Aufgrund der enormen Steigerung der Verkehrswerte wird das Gebäude für 

den Verkauf vorbereitet; der schnelle Gewinn erscheint rentabler als eine mittelfristig 

zu erzielenden

Mietsteigerung nach Sanierung und Modernisierung sowie dem allmählichen Auszug 

von

langjährigen Mietenden und einer lukrativen Neuvermietung (bis 10% über der 

ortsüblichen

Vergleichsmiete). Beschleunigter Prozess durch Flucht in das „Betongold“ seit der 

Bankenkrise 2008/2009. Die Investoren sind an einer Kapitalisierung des 

Grundstücks interessiert; auch sie haben wie die Veräußerer in Phase 1, kein 

Interesse an einer Investition und einer langfristigen Wertsteigerungsstrategie.

Phase 3: Der Erwerber bereitet den Abriss vor:

- Unterlassen notwendiger Instandhaltungen, manchmal auch 

Mängelbeseitigungen,

- Ankündigung umfangreicher Modernisierungen,

- Einschaltung vermeintlich neutraler Mediatoren, die Mieter:innen anschreiben 

bzw.           aufsuchen, um Aufhebungsverträge zu vereinbaren;

- Entmieten durch Abschluss von Aufhebungsverträgen (meist weniger als 5.000 € je 

Wohnung)

und Aussprechen von Verwertungskündigungen nach § 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB7; 

Mieter:innen, die vehement ihre Rechte wahrnehmen, erhalten verhaltensbedingte 

Kündigungen (angeblicher

Zahlungsrückstand bei Mietminderung, unerlaubte Untervermietung, etc.).
Phase 4: Abrissantrag durch Investor:in, verstärkter Druck auf Mieterschaft, oft 

persönliche

Kontaktaufnahme durch Investor:in, z.T. in „Mieterversammlungen“. Letzte 

Mieter:innen beugen

sich Druck; es fließen bei Verhandlungsgeschick hohe Beträge (zwischen 30.000,00 

€ und 80.000,00 € je Wohnung).
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„Sie tun alles, damit die Mieter flüchten“: Stadtrat 

fordert Verzicht auf Abriss in Moabit 

Wasserschaden und entkernte Wohnungen: Im Ringen um das Moabiter 

Mietshaus in der Jagowstraße 35 formuliert der Bezirk nun Forderungen an 

die Eigentümer.

Von Teresa Roelcke

15.06.2023, 14:26 Uhr

Lange hatten sich die Mieter des Hauses in der Moabiter Jagowstraße 35 

vom Bezirksamt alleingelassen gefühlt: Ein Wasserschaden im Vorderhaus 

war seit Jahren nicht behoben worden, leerstehende Wohnungen wurden 

entkernt und blieben unbewohnt. Nun könnte Bewegung in die Sache 

kommen: Vergangene Woche hat der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, 

Ephraim Gothe (SPD), das Haus besichtigt und nun Forderungen an die 

Eigentümer in einem Brief formuliert. Ihm seien viele Mängel aufgefallen, die 

der Vermieter beheben müsste: „Der Zustand der Hoffläche und der 

Treppenhäuser, die unterlassene Instandhaltung von Fenstern und WCs in 

Wohnungen, die Art und Weise, wie Baumaßnahmen bereits durchgeführt 

wurden, lassen nur einen Schluss zu: Sie wollen alles dafür tun, dass Ihre 

Mieter:innen das Weite suchen.“

Gothe fordert die Eigentümer nun auf, die Pläne für einen Komplettabriss 

und Neubau des Vorderhauses aufzugeben und sich auf eine Aufstockung zu 

beschränken. Die Bausubstanz lasse eine Aufstockung des Vorderhauses 

„vermutlich ohne weiteres“ zu. Die Eigentümer hatten im August 2022 Abriss 

und Neubau beantragt, die Baugenehmigung durch das Bezirksamt steht 

allerdings noch aus. Außerdem fordert Gothe, die „aus der Zeit gefallene 

Idee“ aufzugeben, „eine exorbitant teure Tiefgarage auf engstem Raum zu 

realisieren.“ Für die Umbauphase solle der Eigentümer außerdem ein 

„adäquates Umzugskonzept für die verbliebenen Haushalte mit 

Rückkehrgarantie“ vorlegen.
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Unterstützung von Abgeordneten 

Beschluss der BVV

Antrag in der BVV
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